
II- 4-125 der Beilagen zu den slenogr<Jphisch"n Protokollen des Nati~malrates 
XlII. Gesetzgebungsperiode 

=00 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ............................................... 197 .... . 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stubt",ing 1 
Ttlt>phon $756 5S 

Zl. 50.004/24-4/0/1-72 ItG;j / A.B. 
:zu Jl6$ jJ. 
Präs. am ... ___ Q! .. ~.~.lU972 

B e a n t wo r tu n g 
der Allfrage der Abgeordneten Brunner und Ge­
nossen betreffend den Vertrieb ausländischen 
Frucht joghurts auf österreichischen Märkten" 

(Zlo 462/J-NR/1972) 

In der vorliegenden Anfrage werden an die Frau Bundes­
min,ister für Gesundheit und Umweltschutz folgende Fragen 
gerichtet: 

10 Unterliegen ausländische Erzeugnisse, einschließlich 
Milch und Nolkereiprodukte, sobald diese nach Österreich 
importiert werden,'der österreichischen Gesetzgebung und den 
österreichischen Verordnu.llgen (Lebensmittelgesetz , I"1arkt­
ordnungsgesetz, Kem~zeichnungspflicht etco) gleich inländi­
schen Erzeugnissen? 

'2., Ist es ausländischen Erzeugern bzvl. österreichischen 
Importeuren auf Grund des Gesetzes gestattet, ausländische 
Milch 'lUld Milchprodukte in Österreich ohne Beachtung von ge­
setzlichen Gebietsregelungen etc. zu vertreiben? 

3 .. Welche I"Iaßnri'nmen I'!erden Bie ergreifen, 1L.Ttl ausländische 
Erzeugnisse zumindestens den gegenüber rigorosen Bestimrnun-

. gen bezüglich quantitativer und qualitativer Inhaltsangabe, 

uie auch Freisgestaltung zu unterwerfen, wie dies inländi­
schen Erzeugern laut Gesetz und Verordnung vorgeschrieben ist? 
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Soweit 'die Anfrage meinen Aufgabenbereich berührt, 
teile ich folgendes mit: 

Zu 1.: 

Ausländische Milch- und 1101kereiprodukte unterliegen, 
sobald sie in Österreich feilgehe.l ten 1.IDo. verkauft 'tlerden , 
dem österreichischen Lebensmittelgesetz gleich den inlän­
dischen Erzeugnissen. 

Abso 49 des Kapitel A 1 des Österreichischen Lebens­
mittelbuches zeigt die Verpflichtungz'U besonders sorg':' 
fältiger Prüfung von aus dem Ausland ein.geführten Waren hin­
sichtlich ihrer übereinstimmung mit den in Österreich gelten-
den Vorschriften auf, um dem Vor\rurf der Fahrlässigkeit bei 
Feilhalten lL~d Verkauf von dem Gesetz nicht entsprechenden 
Lebensmitteln zu begegneno 

Soweit sich die Anfrage auf das Marktoronungsgesetz be­
zieht, darf ich auf die Beantwortung der Anfrage 464/J durch 
den Herrn Bundesminister für L8.nd- und Forstwirtschaft hin- . 
weisen. 

Zu 20: -
Auch hinsichtlich der gesetzlichen Gebietsregelungen 

darf auf die Beantwortung der Anfrage .lj..6L~/ J durch den Herrn 
Bundesminister für Lfu'1d--und Forstwirtschaft hingew±'esen 

.. werden. 
Z :<:. . 

.. ~~~ 
Ich habe vera-71laßt: daß die Herrn Landeshauptmä.."'lller er-

sucht werden, die Aufsichtsorgffi18 im Sinne des § 2 des Le­
bensmittelgesetzes anzuv';Eds(;n~ bei Revisionen und Probenent­
nar.....mer_ besonders au.f Milch und I'Jilchprodukte ausländischer 
Herkunft Bedacht Z11 nehmen. Durch entsprechende Untersuchun.-

.. gen wircl sodann festgestellt werden, ob die Beschaffenheit 

. i , 
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. der Produkte mit dem österreichischen Lebensmittelgesetz 
im Einklang stehto 

Hinsichtlich der Preisgestaltung darf wieder auf'- die 
Beantwortung der Anfrage 464/J durch den Herrn Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft verwiesenvierden .. 

Der Bundesmi ister: 

-, 
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